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Sorge schützt, sondern in eine Lage versetzt,
die sich mit der Würde des Amtes verträgt.
Wenn der Kanton, wirtschaftlich gesehen,

weniger reich als seine Nachbarn ist und
wenn seine industrielle Entwicklung in
fiskalischer Hinsicht weniger interessant ist,
so trägt die Lehrerschaft daran keine
Schuld.

Allzuleicht fällt es, zu beweisen, daß die
Lehrer und Lehrerinnen bei uns wie arme
Leute behandelt worden sind. Die Beispiele,

die diese Tatsache belegen, fehlen nicht.

In der Gehaltsstufenleiter des

Besoldungsgesetzes vom 23. Dezember 1919

entspricht die den Landlehrern gewährte
Besoldung inkl. Naturalien der Besoldung der
sechsten Gehaltsstufe von sieben.

Die heutige Lage ist das Ergebnis einer
schlechten Ausgangslage. Unsere Stellung
in der neuen Gehaltsstufenleiter entspricht
der 15. Gehaltsstufe und bei den Lehrerinnen

der 17. Gehaltsstufe (von 19). Was nie
in Betracht gezogen wurde, wenn es sich

um die Lehrerschaft handelte, das war die
gerechte Einschätzung der Verantwortung
und der geleisteten Dienste. Generationen

von Lehrern haben bei uns unter der
Nichtanwendung eines Prinzips gelitten, aus dem
bestimmte Kategorien des Staatspersonals
Nutzen gezogen haben.

Als 1930 unsere Besoldung im Maximum
Fr. 4000.— erreichte, stand die Besoldung
des waadtländischen Lehrers auf 6500 Fr.

Differenz Fr. 2500.—. Nachdem 1951 unsere

Besoldung im Maximum auf Fr. 7372.—

kommt, steht jene eines Waadtländer Lehrers

auf Fr. 11138. Differenz: Fr. 3016.—.

Wir können nicht ignorieren, was in be-

zug auf die Besoldung bei uns und anderswo

getan wird, und wir können nicht mehr
zustimmen, endlos in einer materiellen Lage

zu leben, die unseres Berufes unwürdig
ist.

Wenn die Hierarchie der Verantwortung
und der geleisteten Dienste bei der Bezahlung

in Rechnung tritt, soll sie in gleicher
Weise auch zugunsten der Lehrerschaft eine
Rolle spielen. Oder man lasse sie überall
außer acht! Man baue nur auf den
Lebensnotwendigkeiten auf und man erreicht eine

Nivellierung, die sicher nicht allen Leuten
gefallen würde. Um diese Überlegung zu
beleuchten, zitieren wir einen Passus aus der
Verordnung vom 22. Dezember 1945, die
die Besoldung der Staatsangestellten
betraf: »Diese Besoldungsordnung hatte eine
bestimmte Nivellierung der Besoldung nach

unten zur Folge, mit der Tendenz, die
berechtigten Unterschiede in der Besoldung,
entsprechend den geleisteten Diensten und
der Verantwortung, immer mehr zu verringern

; diese Lage ist auf die Dauer entgegen
dem Interesse auch der Verwaltung«
Und auch der Schule, wollen wir rasch
hinzufügen.

Aus der Eingabe der freiburgischen
Lehrerschaft.

DER STAND DER BESOLDUNG IN APPENZELL INNER-RHODEN

Der erste Eindruck von der vergleichenden

Besoldungsstatistik ist der, daß in vielen

Kantonen die Besoldung kompliziert
ist, indem sie sich aus verschiedenen
Posten zusammensetzt. In unserem Kanton ist
das ganz besonders der Fall. Weil die
früheren Gehälter immer recht klein waren,
mußte das Grundgehalt vorsichtig erhöht
werden, damit die Erhöhung angenommen

wurde. Bis in die vierziger Jahre betrug in
unserm Kanton das kantonale Minimum
Fr. 2600.— und wurde nur von wenigen
Gemeinden überboten. Die Erhöhung auf
Fr. 4500.— wurde im Jahre 1945 noch
geschluckt, höher ging's nicht. Darum wurden
die Familienzulagen, Kinderzulagen und
Teuerungszulagen extra aufgeführt, ebenso

Familien- und ' Kinderteuerungszulagen.
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Freie Wohnung (überall auf dem Land und
noch einige Lehrer am Ort Appenzell) oder
Wohnungsentschädigung wurden von früher

übernommen, ebenso Entschädigung
für Heizung und Beleuchtung. Hätte man
die verschiedenen Posten fallen lassen und
durch einen äquivalenten Betrag ersetzen
wollen, wäre das heute Erreichte kaum
beschlossen worden; trotzdem es nicht
Gesetzeskraft hat, da wir nur eine Schulverordnung

haben, die eben nur vom Großen Rat
genehmigt wurde. An der Landsgemeinde
ginge es uns kaum besser als den Obwald-
nern.

Wichtig scheint mir dennoch, daß die
Gehälter kantonal geregelt sind; denn die
Gemeinden würden größtenteils sich kaum zu
diesen Ansätzen aufschwingen, wenige
Ausnahmen ausgenommen, vor allem dann,
wenn die Steuerkraft schwach ist oder nicht
ausgenützt wird. Der Kanton zahlt nicht
mehr einen festen Betrag in Prozenten an
die Gemeinden, sondern einen abgestuften
nach dem Steueransatz jeder Gemeinde. So

haben wir eine zufriedenstellende Lösung
treffen können. Unliebsame Diskussionen
konnten auf diese Weise zu einem großen
Teil ausgeschaltet werden. Wenn die

gesamte Lehrerschaft eines Kantons ihre
Forderungen stellt, bildet sie eine mehr oder

weniger große Macht, während der einzelne
Lehrer in einer Landgegend von der
erdrückenden Mehrheit niedergeredet und

niedergestimmt wird.
Bis 1952 erhielten wir nur 26 Prozent

Teuerungszulage und von da an 43

Prozent. Es brauchte allerdings einen schweren

Kampf in Zusammenarbeit mit den

Staatsangestellten, bei welchem noch Herr
Nationalrat Dr. h. c. Scherrer in St. Gallen

eingreifen mußte. All diese Kämpfe waren
recht mühsam, und wir hoffen, daß die

Teuerung nicht weiter steigt.
Ein weiteres Ziel ist nun der Einbau der

Teuerungszulagen in den ordentlichen
Gehalt. In welcher Höhe und wann das

geschehen kann, können wir heute noch nicht

sehen. Auf alle Fälle heißt es, wachsam
sein!

Unser Ziel war die sichere Existenz des

Lehrers, auf daß der Beruf ihn ernähre,
daß er sich voll und ganz seiner erziehlichen

und methodischen Aufgabe widmen
kann. So werden seine Kräfte nicht zersplittert

und vorzeitig durch andere Arbeit
verbraucht. Alle Arbeit kommt nur dem Beruf

und der Jugend zugut. Der Lehrer wird
tüchtig und dient so dem Volk. Es wird
aus unsern Reihen mehr führende und
vorbildliche Kräfte geben, wenn sie sich wie
die Kollegen anderer Kantone nur dieser
Berufsarbeit ohne Sorgen widmen können.
Zudem haben die Behörden dann das Recht
und die Pflicht, die Säumigen zur Erfüllung

ihrer Pflicht anzuhalten.

Die Entschädigung für die Fortbildungsschule

beträgt pro Stunde Fr. 3.—.
Verschiedene Gemeinden haben jedoch die

Entschädigung auf Fr. 4.50 erhöht. Auch
die Entschädigung für die Gewerbliche
Berufsschule wird extra vergütet mit Fr. 5.—

plus 40 Prozent Teuerungszulage. So widmet

sich der Lehrer mit Freuden seiner
Berufsarbeit; denn er ist nicht gezwungen,
noch anderweitig der Haushaltungskasse
nachzuhelfen.

Zudem kann und darf bei solcher Lage

jeder Lehrer junge, intelligente und
charaktervolle Schüler zum Lehrerberuf
anhalten und ermuntern; denn es ist notwendig,

daß sich fähige Anwärter dem
Erzieherberuf zur Verfügung stellen, da die
Anforderungen an den Lehrer nicht kleiner
geworden sind.

Sektionsvertreter Dörig

' ' issen, das nicht mit
jedem Tage zunimmt, wird täglich abnehmen.

CHINESISCHES SPRICHWORT
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